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Teilnahmebedingungen Swiss Snowboard Speed Tour 
 
 Die Anmeldegebühr, die Ticketpreise sowie der Anmeldeschluss sind in der jeweiligen Event-Info definiert. 

Diese kann im Anmeldetool heruntergeladen werden können. 

 Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt, es wird empfohlen, sich frühzeitig über das Online-Tool 

anzumelden.  

 Keine Anmeldungen vor Ort – nur Onlineanmeldung und Bezahlung. 

 Online vorausbezahlte Anmeldegebühren oder Ticketgelder werden im Krankheits- oder Verletzungsfall 

gegen Vorweisung eines Arztzeugnisses zurückerstattet. 

 Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.  

 Das Tragen eines Helmes ist obligatorisch. 

 Das Tragen von Protektoren (Rückenschutz) wird empfohlen. 

 Die Ausrüstung der Teilnehmenden muss funktionstüchtig und richtig eingestellt sein.  

 Mit der Anmeldung verpflichten sich die Teilnehmenden, welche noch nicht volljährig sind, dass die Eltern 

oder die gesetzlichen Vertreter:innen über die Teilnahme an der Tour Kenntnis haben. 

 Mit der Anmeldung erklärt sich jede:r Teilnehmer:in automatisch mit dem geltenden Wettkampfreglement 

einverstanden. 

 Der genaue Zeitplan des Contests wird jeweils am Wettkampftag publiziert. 

 Die Teilnehmer:innen bestätigen mit der Anmeldung, dass Bildmaterial (Foto- / Video - Aufnahmen) - 

welches während der Swiss Snowboard Speed Tour von ihnen aufgenommen wird im Rahmen der 

Promotion der Wettkampfserien kostenlos weiterverwendet werden darf. 

 Im Falle einer Absage werden die bereits überwiesenen Anmeldegebühren wie folgt zurückerstattet: 

Absage >48h* vor dem Wettkampf: Anmeldegebühr wird zu 100% zurückerstattet. 

Absage <48h* vor dem Wettkampf: Anmeldegebühr wird nicht zurückerstattet. 

*Definition Zeitpunkt: jeweils 09.00 vor dem Wettkampfstag 

 Lifttickets können bei einer Wettkampf-Absage, bei Nichtbenutzung, bis zu einem definierten Zeitpunkt 

zurückgegeben werden. Vergünstigte Tickets dürfen unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben oder 

weiterverkauft werden. 


